 


Verfügung

Name, geb.      , von      , wohnhaft in      ,      , seit      
-  Übernahme ausstehender      , VS-Nr.:       vom      

  - Ref-Nr.:      
Die Krankenkasse       hat mit Anzeige vom       ein Gesuch um Übernahme des Verlustscheines für folgende Ausstände eingereicht:

Krankenkassengrundprämien 
     
Fr.
     
Kostenbeteiligung 
     
Fr.
     
Betreibungskosten/Verlustscheinspesen
Fr.
     
Verzugszinsen

Fr.
     
Mahnspesen

Fr.
     
abz. Gläubigervergütung

Fr.
-     
abz. verrechnete Kosten

Fr.
-     
Total

Fr.
     
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage erlässt das Sozialamt folgende

V e r f ü g u n g

1. Der vorgelegte Verlustschein Nr.       wird mit Fr.       übernommen.

2. Es wird festgestellt, dass die aufgelaufenen Mahnspesen zur Gewährleistung des Versicherungsschutzes nicht zu übernehmen sind und mit der Zahlung des Betrages von Fr.       der Leistungsaufschub aufzuheben ist.

3. Der Versicherer wird gebeten, dem Sozialamt       nach Erhalt der Zahlung den Originalverlustschein bzw. eine Teilabtretung zuzustellen. 

4.  FORMDROPDOWN 
 Unterstützte wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gemäss Art. 27 und Art. 28 des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (bGS 851.1, abgekürzt SHG) für die gewährten Sozialhilfeleistungen eine Rückerstattungspflicht besteht. 

5. Es wird vorgemerkt, dass eine heimatliche Kostentragungspflicht nicht gegeben ist.

Rechtsmittel

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen, von der Zustellung an gerechnet,      schriftlich und begründet Rekurs erhoben werden (Art. 30 VRPG). Dieser Entscheid ist dem Rekursbegehren beizulegen.

Auszug an 

-       (einschreiben)

-       (einschreiben)

- Akten

Versand am: Datum
GEMEINDE      
SOZIALAMT

Erläuterungen

Art. 64a Abs. 2 aKVG
Bezahlt die versicherte Person trotz Mahnung nicht und wurde im Betreibungsverfahren ein Fortsetzungsbegehren bereits gestellt, so schiebt der Versicherer die Übernahme der Kosten für die Leistungen auf, bis die ausstehenden Prämien, Kostenbeteiligungen, Verzugszinse und Betreibungskosten vollständig bezahlt sind. Gleichzeitig benachrichtigt der Versicherer die für die Einhaltung der Versicherungspflicht zuständige kantonale Stelle über den Leistungsaufschub. Vorbehalten bleiben kantonale Vorschriften über eine Meldung an andere Stellen.

Art. 64a Abs. 3 aKVG 
Sind die ausstehenden Prämien, Kostenbeteiligungen, Verzugszinse und Betreibungskosten vollständig bezahlt, so hat der Versicherer die Kosten für die Leistungen während der Zeit des Aufschubes zu übernehmen. 
Art. 10 Abs. 1 EGzKVG
Bezahlt die versicherungspflichtige Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht und schiebt der Versicherer die Uebernahme der Kosten für Leistungen auf, übernimmt die Gemeinde die Ersatzleistungen, wenn a) die Mittel der versicherungspflichtigen Person für den eigenen Lebensunterhalt und denjenigen ihrer Familienangehörigen nicht ausreichen, und, b) die Zahlungsunfähigkeit der versicherungspflichtigen Person nach gewiesen ist. 

Art. 10 Abs. 2 EGzKVG
Ersatzleistungen sind: a) Prämien; b) Kostenbeteiligungen; c) Betreibungskosten; d) Verzugszinsen

Art. 16 V zum KVG
Für Verlustscheine nach Art. 1 der vorläufigen Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung gilt das bis zum 31. Dezember 2011 geltende Verfahren.

Art. 1 Vorläufige V 

zum KVG
Der Kanton übernimmt die ausstehenden, am 1. Januar 2012 fälligen Prämien, die zur Ausstellung eines Verlustscheines oder eines gleichwertigen Rechtstitels geführt haben.


Die Gemeinde, in welcher die versicherte Person im Zeitpunkt der Ausstellung des Verlustscheines oder des gleichwertigen Rechtstitels zivilrechtlichen Wohnsitz hatte, übernimmt die ausstehenden, am 1. Januar 2012 fälligen Kostenbeteiligungen, Betreibungskosten und Verzugszinsen.
Art. 27 SHG
Rechtmässig bezogene Unterstützungsleistungen sind zurückzuerstatten, a) wenn sich die finanziellen Verhältnisse der hilfsbedürftigen Person wesentlich verbessert haben, b) und wenn die Rückerstattung für sie zumutbar ist, c) oder wenn sie bei ihrem Tode Vermögen hinterlässt. (..)  Der Rückerstattungsanspruch erstreckt sich auf Leistungen, die die hilfsbedürftige Person für sich, ihren Ehegatten, ihre eingetragene Partnerin oder ihren eingetragenen Partner oder ihre unmündigen Kinder erhalten hat. Die Rückerstattungsverpflichtung geht bis zur Höhe des erhaltenen Erbteils auf die Erben über.
Art. 28 SHG
Die zuständige Behörde fordert rückerstattungspflichtige Personen zur Rückerstattung auf. Sie strebt eine Vereinbarung über angemessene Rückerstattungsbeträge an. Kommt keine Vereinbarung zustande, sind Rückerstattungen mittels schriftlicher Verfügung geltend zu machen. Unterstützungen, die jemand vor dem vollendeten 18. Altersjahr oder bis zum ordentlichen Abschluss der Erstausbildung erhalten hat, dürfen bei dieser Person nicht zurückgefordert werden. Rückerstattungsforderungen sind ab der Geltendmachung der Rückforderung mittels Verfügung zu 5% verzinslich. Kommt eine Vereinbarung zustande, kann auf eine Verzinsung verzichtet werden. Wurde wirtschaftliche Sozialhilfe unrechtmässig bezogen, läuft die Verzinsung ab dem Bezug. Bedeutet die Rückerstattung eine besondere Härte, kann die zuständige Behörde den geschuldeten Betrag ganz oder teilweise stunden oder erlassen. Der Anspruch auf Rückerstattung verwirkt nach 15 Jahren, vom Zeitpunkt der letzten bezogenen Leistung an gerechnet. Ausgenommen sind Leistungen in Form von Darlehen und Vorschusszahlungen sowie Rückerstattungsverpflichtungen nach Art. 25 Abs. 1 und sichergestellte Rückerstattungsverpflichtungen gemäss Art. 25 Abs. 2 SHG. 








Verfügung

1 / 4
Verfügung

4 / 4

